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Beratungsfolge 

Jugendhilfeausschuss 
Finanz- und Wirtschaftsförde-
rungsausschuss 
Ratsversammlung 

Termin 

08.09.2015 
09.09.2015 
 
15.09.2015 

Status 

Ö 
Ö 
 
Ö 
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Berichterstatter: 
 
Betreff: 

 
Erster Stadtrat Humpe-Waßmuth 
 
Darstellung der Einnahmen und 
Ausgaben für den Bereich der 
Kindertagesstätten in der Stadt 
Neumünster 
 

 
 
Mit dem Beschluss der Drucksache Nr. 0365/2013/DS zur Nutzungs- und Kostenbeitrags-
satzung für die Kindertagesstätten und die geförderte Kindertagespflege der Stadt Neu-
münster wurde der Änderungsantrag der Bündnis 90 / Die Grünen-Rathausfraktion der 
Stadt Neumünster mit beschlossen (Anlage 1). 
Aus dem zu der Drucksache gefassten Beschlüsse ergeben sich noch offene Fragen und 
Prüfaufträge, deren Antworten und Ergebnisse nachfolgend dargestellt werden. 
 
Beschluss 2: 
Die Verwaltung wird beauftragt, bis zum 30.09.2015 eine Modellrechnung mit allen Aus-
gaben und Einnahmen (angelehnt etwa an die Modellrechnung der Stadt Flensburg hier-
zu) zu erarbeiten. Diese Modellrechnung soll die Grundlage für zukünftige Beschlüsse 
bilden. Der Jugendhilfe- sowie der Finanz- und Wirtschaftsförderausschuss sind dabei zu 
beteiligen. 
 
Ergebnis zu Beschluss 2: 
In der Anlage 2 dieser Mitteilungsvorlage stellt die Verwaltung die Strukturdaten der 
städtischen Kindertagesstätten (Kitas), deren Einnahme- und Ausgabesituation sowie die 
Förderung der freien Träger im Bereich der Kindertagesstätten und der Kindertagespflege 
(KTP) in Anlehnung an die Modellrechnung der Stadt Flensburg dar. 
Der Aufwand für die Zuschüsse zu den Betriebskosten lt. den Finanzierungsverträgen mit 
den Freien Trägern sowie die Erträge im Zusammenhang mit der Finanzierung der Freien 
Träger für das Jahr 2014 wurden extra aufgeführt.  
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Beschluss 3: 
Die Verwaltung legt dem Jugendhilfe- sowie dem Finanz- und Wirtschaftsförderungsaus-
schuss jährlich einen kurzen Bericht vor, der die Zahl der Beitragszahler sowie beitrags-
frei Gestellten aufzeigt. 
 
Ergebnis zu Beschluss 3: 
 
Im Jahr 2014 haben 1.514 Kinder die städtischen Kindertagesstätten besucht. Davon 
wurde für 750 Kinder der mtl. Kostenbeitrag in voller Höhe gezahlt (Vollzahler). Auf An-
trag der Kostenbeitragsschuldner wurde im Rahmen der Kostenbeitragsberechnung nach 
der Sozialstaffel für 266 Kinder der Kostenbeitrag ermäßigt und für 498 Kinder kein Kos-
tenbeitrag erhoben.  
 
Für 1004 Kinder in Kindertagesstätten von Freien Trägern wurde ein Antrag auf Kosten-
beitragsermäßigung im Rahmen der Sozialstaffel gestellt. Von diesen Kindern waren 657 
von der Zahlung des Kostenbeitrages befreit, für 347 Kinder wurde der Kostenbeitrag im 
Rahmen der Sozialstaffelberechnung ermäßigt. 
 
 
Beschluss 4: 
Die Verwaltung wird beauftragt, auf die Landesregierung zuzugehen, um die Bestimmung 
eines Vorschlags für die Elternbeiträge auf Landesebene zu erwirken (in Anlehnung an § 
25 Abs. 2 KiTaG für die Festlegung eines angemessenen Beitrags zu den Kosten der Kin-
dertageseinrichtungen). 
 
Ergebnis zu Beschluss 4: 
Die Verwaltung hat mit Schreiben vom 25.06.2015 das Sozialministerium mit der Bitte 
angeschrieben, einen Vorschlag für die Elternbeiträge auf Landesebene zu erwirken. 
Das Schreiben ist bis heute unbeantwortet. 
 
 
Im Auftrage 
 
 
 
     
(Humpe-Waßmuth) 
Erster Stadtrat 
 
 
 
Anlagen:  
1. Änderungsantrag der Bündnis 90 / Die Grünen-Rathausfraktion der Stadt Neumünster 
    zum Beschluss der Drucksache Nr. 0365/2013/DS 
2. Zusammenstellung von Aufwand und Ertrag 2014 
 
 
 
 
 


